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     Anlage 1  
zur Beschlussdrucksache-Nr.        /2008   

 
 
 
 
 
 

Satzung zur Änderung der Gebührensatzung vom 16.10. 1997 
in der Fassung vom 01.12.2004 für die Friedhöfe  

der Landeshauptstadt Hannover  
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der 
Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382) in der zur Zeit gültigen Fassung 
sowie der §§ 1, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
vom 11.Februar 1992 (Nds. GVBl. S. 29) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat 
der Landeshauptstadt Hannover in seiner Sitzung am                       folgende Änderung 
der Gebührensatzung erlassen: 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Hannover vom 
16.10.1997 in der Fassung vom 01.12.2004 wird wie folgt verändert: 
 

In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.1 wird der Betrag 1.165 € durch 1.223 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.2 wird der Betrag 874 € durch 918 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.3 wird der Betrag 874 € durch 918 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.4 wird der Betrag 583 € durch 612 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.5 wird der Betrag 291 € durch 306 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.6 wird der Betrag 1.263 € durch 1.326 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.7 wird der Betrag 1.340 € durch 1.407 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.8 wird der Betrag 1.072 € durch 1.126 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.9 wird der Betrag 816 € durch 857 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.10 wird der Betrag 874 € durch 918 € ersetzt.
In § 2 Abs. 1 Ziffer 1.11 wird der Betrag 625 € durch 656 € ersetzt.  
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In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.1 wird der Betrag 1.942 € durch 2.039 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.1 wird der Betrag 2.427 € durch 2.549 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.2 wird der Betrag 1.184 € durch 1.243 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.2 wird der Betrag 1.573 € durch 1.652 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.2 wird der Betrag 1.650 € durch 1.733 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.2 wird der Betrag 2.233 € durch 2.345 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.2 wird der Betrag 2.874 € durch 3.017 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.3 wird der Betrag 1.184 € durch 1.243 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.3 wird der Betrag 1.573 € durch 1.652 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.3 wird der Betrag 2.233 € durch 2.345 € ersetzt.
In § 2 Abs. 2 Ziffer 2.4 wird der Betrag 1.612 € durch 1.692 € ersetzt.

In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.1 wird der Betrag 404 € durch 424 € ersetzt.
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.2 wird der Betrag 323 € durch 339 € ersetzt.
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.3 wird der Betrag 579 € durch 608 € ersetzt.
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.4 wird der Betrag 464 € durch 487 € ersetzt.
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.5 wird der Betrag 782 € durch 820 € ersetzt.
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.6 wird der Betrag 626 € durch 657 € ersetzt.
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.7 nicht belegt
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.8 nicht belegt
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.9 wird der Betrag 75 € durch 79 € ersetzt.
In § 4 Abs. 1 Ziffer 1.10 wird der Betrag 58 € durch 61 € ersetzt.
In § 4 Abs. 2 Ziffer 2.1 wird der Betrag 233 € durch 245 € ersetzt.
In § 4 Abs. 2 Ziffer 2.2 wird der Betrag 94 € durch 99 € ersetzt.

In § 5 Abs. 1 Ziffer 1.1 wird der Betrag 1.739 € durch 1.826 € ersetzt.
In § 5 Abs. 1 Ziffer 1.2 wird der Betrag 1.158 € durch 1.216 € ersetzt.
In § 5 Abs. 2 Ziffer 2.1 wird der Betrag 159 € durch 167 € ersetzt.

In § 6 Abs. 1 wird der Betrag 53 € durch 56 € ersetzt.  
 
 
 
Die Gebührensatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. Mit Inkrafttreten der neuen Satzung 
wird die Gebührensatzung vom 16.10.1997 in der Fassung vom 01.12.2004 geändert. 
 
 
 
 

 
§ 2 

 
 

Der § 1 dieser Änderungssatzung tritt zum 01.01.2009 in Kraft. 
 
 
 
 

Hannover, den   __.  __.2008 
 
 
.............................................................   
             Der Oberbürgermeister      


